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187A. Donnerstag, 2 . October.

Bekanntmachungen-
1 ) Nach dem Art . 2 tz 2 des Gesetzes vom 15 . April d . I . ,

betreffend die Einführung der revidirten Gemeinde -Ordnung sind
für die Vertretung der Gemeinden spätestens bis zum 1 , Novbr.
d . I . Neuwahlen vorzunehmen , Kür dieWahlvon 18 Mi t-
gliedern des Stadtraths nach Maßgabe des Art . 12 des
Statuts ! der Stadtgemein .de Oldenburg sind demnach gemäß
Art . 14'

tz 1 der revidirten Gemeinde -Ordnung alphabetisch
geordnete Listen der stimmberechtigten Gemeindebürger der Stadt
und zwar sowohl der wählbaren Hausbesitzer (Art . 11 § 2 der
revidirten Gemeinde -Ordnung ) als auch der übrigen wahlstimm¬
berechtigten Gemeindebürger ausgestellt , welche vom 29 . d . M.
bis zum 13 . k. M . in der Magistrats -Registratur zur Ein¬
bringung etwaiger Reklamationen öffentlich ausliegen werden.

Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte gegen die
Richtigkeit der Liste beim Stadtmagistrat Einspruch erheben.
Auch nach der Feststellung der Stimmlisten kann ein Gemeinde¬
bürger wegen einer den Nichtbesitz der Stimmberechtigung oder
den Verlust der AWübung derselben darthuenden Thatsache
gestrichen oder auf Antrag des Betheiligten wegen später er¬
folgten Erwerbs der Stimmberechtigung eingetragen werden.
Nur die in den Stimmlisten aufgeführten Personen sind zur Teil¬
nahme an der Wahl berechtigt . Eine Stellvertretung bei der Wahl
ist unstatthaft . Die Wahl selbst wird am

28 . October d , I . , Vormitt. 10 Uhr,
auf dem Rathhause Hieselbst Statt finden . Die Stimmzettel
sind vor 1 Uhr Mittags daselbst abzugeben.

Von den zu Wählenden sollen:
1 . 6 der Classe der Hof - und Civil -Staatsdiener , der Mi¬

litärpersonen von Ofsiciersrang , welche Gemeindebürger
sind und nicht zu den servisberechtigten Militärpersonen
des activen Dienststandes gehören (Art . 3 Z 1 der
revidirten Gemeinde -Ordnung ) , der Geistlichen , Aerzte,
Anwälte , Küster und Schullehrer angehören und min¬
destens 3 derselben mit landesherrlicher Bestallung ver¬
sehen oder unwiderruflich angestellte Staatsdiener sein.

Ferner sind zu wählen :
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2 . 6 Mitglieder aus der Classe der Kaufleute und Fabri¬
kanten und

3 . 6 Mitglieder aus der Classe der übrigen stimmberechtigten
Gemeindebürger.

Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Stadtraths
müssen Hausbesitzer sein.

Zugleich sind 6 Ersatzmänner , je 2 für jede Classe , zu
wählen , von denen nach Art . 13 , K 3 , 4 Hausbesitzer sein müssen.

Das Wahlprotocoll wird mit der Stimmliste bis zum
5 . Novbr. d . I . zur Einsicht der Stimmberechtigten in der
Magistrats -Registratur ausliegen.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate , 1873 , Sept . 26.
2 ) Nach Art . 2 H 2 des Gesetzes vom 13 . April d . I . ,

betr . die Einführung einer revidirten Gemeinde - Ordnung , ist
die Vertretung des hiesigen Stadtgebiets vordem
1 . Novbr . d . I . neu zu wählen . Die Vertretung des Stadt¬
gebiets besteht künftig nach Art . 11 H 1 der revidirten Gemeinde-
Ordnung aus 9 Mitgliedern, von denen wenigstens chst
Grundbesitzer im Sinne des Art . 11 tz 1 sein müssen.

Die Listen der stimmberechtigten Gemeindebürger des
Stadtgebiets , alphabetisch geordnet , und zwar sowohl der
wählbaren Grundbesitzer als auch der übrigen wahlstimmbe¬
rechtigten Gemeindebürger sind ausgestellt und werden solche
vom 29 . d . Mis . bis zum 13 . k. Mts . in der Magistrats-
Registratur zur Einbringung etwaiger Reklamationen öffentlich
ausliegen . Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte gegen
die Richtigkeit der Listen Einspruch beim Stadtmagistrat er¬
heben . Die Wahl findet ans dem Ziegelhofe Hieselbst
am 29 . Octbr . d . I . , Nachmittags 3 Uhr , im Hause
des Wirths Bargmann Statt.

Die Wahl erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln , welche
vor 5 Uhr Nachmittags abzugeben sind.

Stimmberechtigt ist jeder selbstständige männliche Gemeinde¬
bürger des Stadtgebiets , welcher im Vollbesitz der bürgerlichen
Ehrenrechte ist , das 24 . Lebensjahr vollendet bat und nicht nach
Art . 5 Z 2 der revidirten Gemeinde -Ordnung ausgeschlossen ist.

Nur die in den Stimmlisten aufgeführten Personen sind
zur Theilnahme an der Wahl berechtigt , eine Stellvertretung
bei der Wahl ist unstatthaft.

Zugleich sind nach Art . 13 § 3 der revidirten Gemeinde-
Ordnung 3 Ersatzmänner zu wählen , von denen 2 Grund-
resp . Hausbesitzer im Sinne des Art . 11 K 1 sein müssen.

Das Wahlprotokoll mit der Stimmliste wird bis zum
5 . Novbr. d . I . zur Einsicht der Betheiligten in der Magi¬
strats -Registratur ausliegen.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate , 1873 . Sept . 26.
3 ) Der Voranschlag der Gemeindecasse für Mai 1873 74

mit den Nebenvoranschlägen der Armen - , Wege - und Straßen-
casse , der Cassen der Mittel - und Volksschulen , der Real - und
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Vorschule und Cäcilienschule ist gedruckt und mit dem Gemeinde¬blatt vcrtheilt . Gemeindebürger , welche den Voranschlag zuerhalten wünschen , können denselben unentgeltlich in der Regi¬stratur auf dem Rathhause , Morgens von II bis I Uhr , inEmpfang nehmen.
Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate , 1873 , Sept . 28.

Zur Einkommensteuer für Mai
sind in der Stadtgemeinde Oldenburg eingeschätzt:

Zur
Stufe

Mit einem jährlichen
! Einkommen von

Haushal¬
tungen
bezw.

Einzeln¬
steuernde

! Jahressteuer
Üm 15monat-
! lichen
> Betrage
! gs.

Totalbetrag
der

Summe.
»jS gs.1 ! unter 75

! 75 bis 100 „
1263a) I 12z 526 71

32
2 7175) !I

18z 4483 l 100 „ 125 „
! 125 150 ,,

106 25 88 104 670 i 7z 837 155 ! 150 „ 175 „ 154 i 26j 288 22z6 ! 175 „ 200 „ 186 2 15 4657 ! 200 „ 250 „ 221 3 10 736 208 ! 250 „ 300 „ 275 4 5 1145 259 ! 300 „ 350 „ 220 5 110010 - 350 „ 400 „ 208 6 7z 1300 _11 ! 400 „ 500 „ 279 7 27 z 2208 22112 i 500 „ 600 „ 208 4 10 12- 2166 2013 ^ 600 „ 700 „ 127 13 10 1693 1014 700 „ 850 145 16 20 2416 2015 850 1000 „ 113 20 25 2354 516 1000 „ 1200 „ 110 25 275017 1200 „ 1400 ,. 69 30 207018 1400 „ 1600 „ 70 35 2450 _19 1600 „ 1800 39 40 156020 1800 „ 2000 „ 32 45 144021 2000 „ 2200 „ 30 50 1500 _22 2200 2400 „ 22 55 121023 2400 „ 2700 „ 30 60 180024 2700 „ 3000 „ 16 67 15 108025 3000 „ 34M „ 23 75 172526 3400 „ 3800 „ 13 85 110527 , 3800 „ 4200 „ 8 95 76028 . 4200 „ 4600 „ 9 105 94529 4600 „ 5000 „ s 6 115 690 _30 l 5000 „ 5500 „ 1 7 125 87531 ! 5500 „ 6000 „ 1 . 137 15 137 1532 I 6000 „ 6500 4 150 60033 ! 6500 „ 7000 „ 1 162 15 162 1530 > 7500 „ 8000 „ 1 ! 187 15 187 1536 ! 8M0 „ 8500 „ 2 ! 200 40038 9000 „ 9500 „ ^ 1 ! 225 22548 14000 „ 14500 „ 1 ^ 350 350 _71 25500 „ 26000 „ ^ 1 l 637 15 637 1599 39500 40000 „ ! 1 987 15 987 15
1873/74 zusammen 5389 15mon .Betrq!43423 16-1872 73 5358 18 „ 48459 28-a) Darunter sammtliche weibliche Dienstboten,d) Darunter sämmtliche Gesellen und männliche Dienstboten.
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Vorstehende 5389 Haushaltungen resp . Einzelnsteuernde
befassen im Ganzen an Personen:

über 17 Jahre . 7979
unter 17 Jahre . . . . . . . . 3846

zusammen 11825.

Als steuerfrei sind anzusehen:
1 . einzelne Personen unter 17 Jahre ohne 75

Einkommen aus Vermögen . 159
2 . gemeine Soldaten bei der Fahne und andere

Militairpersonen gleichen Grades ') . . . 532
3 . Arme , sonstige Dürftige re . nebst ihren Haus¬

haltungsmitgliedern
über 17 Jahre . 683
unter 17 Jahre . 473

4 . Schüler aller Art , unbesoldete Lehrlinge ohne
75 q/ Einkommen aus Vermögen . . . . 505

5 . zu anderweit besteuerten Haushaltungen ge¬
hörige Personen . 334

6 . aus sonstigen gesetzlichen Befreiungsgründen. 136

zusammen Personen 14647.

Davon sind über 17 Jahre alt . . 9724
unter 17 Jahre alt . . 4923

Es wohnen von denselben
1 . im Auslände und sind hier steuer¬

pflichtig . 45 1
2 . in anderen Gemeinden des Herzog¬

thums (Gendarmen und deren Haus¬
haltungsmitglieder ) . . . . . 88 65

bleiben 9591 4857
über 17 unter 17
Jahre , Jahre,

zusammen 14448 Personen als Einwohnerzahl der Stadtge¬
meinde Oldenburg am 4 . Mai 1873 , jedoch ohne die an diesem
Tage in hiesiger Gesängnißanstalt befindlich gewesenen Ge¬
fangenen und ohne die an diesem Tage im Peter - Friedrich-
Ludwig-Hospital befindlich gewesenen Kranken des Civilstandes
sowie ohne die nur vorübergehend auf Reisen oder zum Be¬
such hier anwesenden Personen.

-) Am 4 . Mai 1872 betrug die Zahl der hier garnisoilirenden
Soldaten 1187.

Verantwortlicher Redacteur : A . Ahlhorn.

Druck und Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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